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1 Grundlagen 

1.1 Planungsziele 

Anlass und Ziel der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 35 „Ascheröder Straße“ 

in Treysa bildet die Verschiebung der Baugrenze aufgrund eines ungeeigneten Baugrunds durch 

eine ehemalige Deponienutzung. 

Aktuell befindet sich auf dem Gelände das Gebäude des ehemaligen Arbeitsamts 

Schwalmstadt/Treysa. Aufgrund von aufkommenden Mängeln in 2019 in der Gebäudesubstanz 

und einer darauffolgenden Untersuchung der Setzungen des Gebäudes, wurde die Nutzung des 

Gebäudes von der Bauaufsichtsbehörde untersagt. In einem in 2024 erstellten Gutachten (s. 

Kap. 1.4) über die Beschaffenheit des Bodens wurde ermittelt, dass Teile des Grundstücks zu 

einer ehemaligen Deponie — sog. Bürgermeister-Deponie — gehören und keinen geeigneten 

Baugrund bieten. Aufgrund dessen wird die Baugrenze angepasst und um ca. 18,5 Meter ver-

schoben, so dass der Deponiekörper außerhalb der überbaubaren Fläche liegt. Der bestehende 

Baugebietstyp -Mischgebiet- bleibt unverändert bestehen. Weitere Änderungen erfolgen nicht. 

1.2 Geltungsbereich und aktuelle Nutzung 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 35 befindet sich am östlichen 

Rand der Ortslage Treysa an der Marienburger Straße innerhalb des rechtskräftigen Bebauungs-

plan Nr. 35 „Ascheröder Straße“ (vom 29.08.2003). Der Änderungsbereich umfasst die Flurstü-

cke 30/47, 30/49, 30/51 und 30/52 der Flur 29, Gemarkung Treysa und weist eine Größe von 

rund 2.580 m² auf. Der Änderungsbereich wird nach Osten und Westen von den Grundstücken 

entlang der Marienburger Straße, im Süden von der Marienburger Straße und im Norden von 

den rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Bebauung entlang der Ascheröder Straße flankiert.   

Der zu ändernde Bebauungsplan Nr. 35 „Ascheröder Straße“ ist bereits vollständig bebaut und 

erschlossen. Innerhalb des Änderungsbereichs steht das ehemalige Arbeitsamtsgebäude, des-

sen Ostflügel aufgrund des nicht tragfähigen Baugrunds dauerhaft nicht mehr in der bisherigen 

Form genutzt werden darf. 
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Die Fassade des Ostflügels weist in Teilen eine deutliche Rissbildung auf 

1.3 Vorgaben und Rahmenbedingungen 

Regionalplan Nordhessen, Flächennutzungsplan  

Im Regionalplan Nordhessen 20091 wird der Änderungsbereich als Vorranggebiet Siedlung Be-

stand dargestellt. Der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2006 beschreibt das Plangebiet als 

Mischgebiet. Auch im Landschaftsplan aus dem Jahr 2004 wird der Änderungsbereich als Sied-

lungsfläche beschrieben. 

 

1  Veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 11 vom 15. März 2010 
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Ausschnitt Regionalplan 2009 mit Lage des Plangebiets 

 
Ausschnitt Flächennutzungsplan mit Lage des Plangebiets 

Bestehender Bebauungsplan 

Der für den Änderungsbereich derzeit rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 35 „Ascheröder Straße“ 

ist am 29.08.2003 in Kraft getreten. Der rechtskräftige Bebauungsplan setzt für den 
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Änderungsbereich ein Mischgebiet fest. Die Planzeichnung des rechtskräftigen Bebauungsplans 

Nr. 35 sowie die Textliche Festsetzungen in der für den Änderungsbereich derzeit gültigen Fas-

sung sind mit Kennzeichnung des Änderungsbereichs der 2. Änderung der Begründung als An-

hang beigefügt.  

Die nunmehr vorgesehene Änderung des Bebauungsplans bezieht sich ausschließlich auf eine 

Verschiebung der Baugrenze sowie auf eine Ergänzung der Textlichen Festsetzung bzgl. der 

Schadstoffbelastung des Oberbodens. 

 
Lage des Änderungsbereichs (roter Kreis) auf Ursprungsbebauungsplan mit aktuellem Katasterauszug, ge-

nordet 

Bestehende Erschließung 

Die Erschließung des Änderungsbereichs (Verkehr, Ver- und Entsorgung) ist über die „Marien-

burger Straße“ gewährleistet. 

1.4 Umwelttechnische Untersuchung der Altablagerung 

Bereits in 2020 wurden erste Bodenuntersuchungen vorgenommen, die durch das vorliegende 

Gutachten aus 2024 ergänzt wurden. Anhand einer Luftbildrecherche konnte die Lage des De-

poniekörpers bestimmt werden. Dies wurde durch die verschiedenen Bodenuntersuchungen, 

wie Rammkernsondierung, bestätigt. Im Bereich der Deponie bestehen Auffüllungen mit einer 

Mächtigkeit von bis zu 8,8 m. Im westlichen Bereich des Grundstücks (außerhalb der Deponie-

fläche) ergeben sich lediglich Auffüllungen von ca.- 1- 3 m, die von Süd nach Nord abnehmen. 

Aufgrund der Zusammensetzung der Bohrkerne lassen sich zwei zeitliche Abschnitte von Auffül-

lungen unterscheiden, die sich teilweise überlappen. Die ältere Auffüllung resultiert aus der De-

ponienutzung, während die neueren Auffüllungen dazu dienten, dass Gelände vor und während 

der Bauzeit des Gebäudes zu nivellieren. 
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Aus dem am 19.12.2024 erstellten Gutachten „Ergänzende umwelttechnische Untersuchung der 

Altablagerung Marienburger Straße 19, Schwalmstadt, Gemarkung Treysa, Schlüsselnummer 

634.022.100-001.085“ vom Büro für Geotechnik Dipl.-Geologe Joachim Schuster geht die Emp-

fehlung hervor, dass der östliche Gebäudetrakt des ehemaligen Arbeitsamts aufgrund unzu-

reichender Bodenbeschaffenheit keiner Nutzung mehr zugeführt werden sollte. Die Auffüllun-

gen der ehemaligen Deponie betragen > 3 – 8,8 m und bestehen teilweise aus organischen Ma-

terialien, weswegen weitere Setzungen zu erwarten sind (vgl. Gutachten 2024, S.16). Der Ge-

bäudeteil westlich des Treppenhauses hingegen kann erhalten bleiben und eine erneute Nut-

zung perspektivisch aufgenommen werden. Um weitere Schäden durch die Setzung der Gebäu-

desubstanz zu vermeiden, sollten die beiden Gebäudeteile vollständig voneinander getrennt 

werden — laut Gutachten durch Abriss des östlichen Gebäudetraktes und Herstellung von Fugen 

(vgl. ebd.).  

 

 
Luftbildausschnitt aus dem Gutachten mit Lage des Änderungsbereichs (gelb) und der Lage der ehemaligen 

Deponie (rot) 

 

Neben der Rammsondierung zur Untersuchung der Tragfähigkeit des Bodens wurden weitere 

Proben genommen und untersucht: 

Bodenluft: 

Durch die Einlagerung von organischen Abfällen kann es beim Abbau dieser Stoffe zur Bildung 

von Deponiegas kommen, dessen Hauptbestandteile Methan und Kohlendioxid sind. Bei Me-

than kann in Verbindung mit Luft (Sauerstoff) zu einer explosionsfähigen Mischung kommen. 
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Eine zu hohe Kohlendioxidkonzentration in einem begrenzten Raum (Schacht, Grube) kann zum 

Ersticken führen.  

Bei den Proben konnte kein Methan nachgewiesen werden, es besteht daher keine Gefahr von 

explosiven Methangemischen. Auch der Kohlendioxidgehalt ist nur leicht erhöht und die weite-

ren niedrigen Schadstoffgehalte (Benzol, BTEX, LHKW) ergeben keine Gefährdung von Men-

schen. 

Raumluft: 

In der Raumluft sind keine Hinweise auf Schadgase oder eine Beeinflussung durch Bodengase 

nachgewiesen worden. 

Grundwasser: 

Die Analysen der verschiedenen Grundwasserproben weisen unterschiedlich starke Konzentra-

tionen von Schadstoffen auf (unterschiedlich schadhaftes Deponiegut). Die Geringfügigkeits-

schwellenwerte sind teilweise deutlich überschritten, so dass laut Hessischem Wassergesetz 

eine Einzelfallprüfung auf eine schädliche Grundwasserverunreinigung erforderlich ist. Trotz der 

Überschreitungen wird das Gefahrenpotenzial durch das Gutachten als relativ gering einge-

schätzt. Es handelt sich nach bisherigem Kenntnisstand um kleinräumig Grundwasservorkom-

men in den Auffüllungen, sogenannte schwebende Grundwasserkörper, die keine unmittelbare 

Verbindung zum Hauptgrundwasserleiter haben. Eine Beeinflussung der beiden nächstgelege-

nen Tiefbrunnen Igelsheide und Schützenwald ist durch die Strömungsverhältnisse unwahr-

scheinlich. 

Oberboden: 

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) setzt in Abhängigkeit der Nut-

zung des Geländes unterschiedliche Prüfwerte z.B. für Kinderspielflächen, Wohnflächen und Ge-

werbeflächen fest. Bei den untersuchten Bodenproben kommt bei Benzo(a)pyren (ein polycyc-

lischer aromatischer Kohlenwasserstoff/PAK) zu einer Überschreitung des Prüfwertes für Kin-

derspielflächen, die Prüfwerte für Wohn- und Gewerbeflächen werden eingehalten. Bei allen 

übrigen getesteten Stoffen sind keine Überschreitungen der Prüfwerte aufgetreten.  

Wenn die Grünfläche östlich und nordöstlich angrenzend an den schadhaften Baukörper künftig 

auch als Kinderspielfläche (z.B. Ballspielen) genutzt werden, bzw. diese Nutzung nicht ausge-

schlossen werden kann, sieht das Bodengutachten geeignete Maßnahmen, wie z.B. einen Bo-

denaustausch (Bodenabtrag bis in eine Tiefe von 0,3 m und Wiederauffüllung mit unbelastetem 

Boden in gleicher Stärke) vor.  

Eine abfalltechnische Untersuchung des Deponieguts (künstlich aufgefüllten Böden und Materi-

alien) wurde in Absprache mit dem Regierungspräsidium Kassel aufgrund der durchgeführten 

Grundwasseruntersuchung als relevanter Schadstoffanzeiger nicht durchgeführt. 

1.5 Möglichkeiten der Innenentwicklung  

Die Bebauungsplanänderung nimmt ausschließlich bestehende Baurechte aufgrund der Be-

schaffenheit des Baugrunds zurück, alternative Möglichkeiten im Innenbereich bestehen nicht.  

1.6 Verfahren 

Da es sich in dem vorliegenden Fall um die Überplanung eines bereits bestehenden rechtskräf-

tigen, bereits bebauten Bebauungsplans handelt und zudem mit der Bebauungsplanänderung 
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kein weiteres Baurecht geschaffen wird, wird die Bebauungsplanänderung als Bebauungsplan 

der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. Der 

Schwellenwert von 20.000 m² zulässiger Grundfläche nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB 

wird nicht überschritten, zudem begründet der Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorha-

ben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG oder 

Landesrecht unterliegen. Dementsprechend wird von der frühzeitigen Unterrichtung nach § 4 

Abs. 1 BauGB abgesehen und die Auslegung nach § 3 Abs.2 BauGB sowie die Beteiligung der 

Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Ge-

mäß § 13 a Abs. 2 Satz 1 wird ebenso von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 

Umweltbericht nach § 2a BauGB und von den Angaben nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 

umweltbezogenen Informationen verfügbar sind, abgesehen. § 4c BauGB (Überwachung er-

heblicher Umweltauswirkungen) ist ebenso nicht anzuwenden. Weiterhin ist gemäß § 13a Abs. 

2 Nr. 4 BauGB ein Ausgleich nicht erforderlich. 
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2 Städtebauliche Planung 

Gegenstand der 2. Änderung des Bebauungsplans „Ascheröder Straße“ ist, wie bereits in Kapitel 

1.1 beschrieben, die Verkleinerung der bestehenden Baugrenze. Konkret wird mit der 2. Ände-

rung des Bebauungsplans sichergestellt, dass Wohn- und Gewerbegebäude nur im Bereich mit 

tragfähigem Baugrund gebaut werden dürfen. Nebenanlagen ohne Aufenthalt und Parkplätze 

sind auch auf dem östlichen Teil des Grundstücks zulässig. Die östliche Flanke der Baugrenze 

wird um ca. 18,5 Meter in Richtung Westen verschoben. Die überbaubare Grundstücksfläche 

liegt damit abseits der ehemaligen Deponiefläche. Die Altablagerung (ehemalige Mülldeponie) 

wird über ein Symbol in der Planzeichnung nachrichtlich dargestellt. Die Lage orientiert sich an 

der Darstellung im Gutachten (s. S. 7).  

 
Ausschnitt B-Plan Nr. 35 mit Geltungsbereich der 2. Änderung und Anpassung der Baugrenze 

Bei den Bodenproben wurde eine Überschreitung des Prüfwertes gemäß BBodSchV für Kinder-

spielflächen bei Benzo(a)pyren festgestellt. Die Prüfwerte von Wohnflächen und Gewerbeflä-

chen werden eingehalten, jedoch fallen unter Kinderspielflächen auch solche in privaten Gärten, 

wo Kinder oralen Kontakt haben könnten.  Aus der Beprobungstiefe schließt der Gutachter, dass 

nicht die Deponie die Ursache für die Überschreitung des Prüfwerts ist, sondern vermutlich die 

Auffüllung der Grünflächen nach dem Bau des Gebäudes. Daher ist in den Textlichen 

Verschiebung der 

Baugrenze um 18.5 m 

Geltungsbereich der 

2. Änderung 



2. Änderung Bebauungsplan Nr. 35 der Stadt Schwalmstadt „Ascheröder Straße“ Begründung 

 Entwurf 

akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung Seite 11 

Festsetzungen ein Hinweis auf diese Überschreitung enthalten und es wird festsetzt, dass vor 

der Anlage von Kinderspielflächen der Oberboden der relevanten Flächen bis in eine Tiefe von 

0,3 m auszutauschen ist. Eine entsprechende Flächenabgrenzung für Vorkehrungen zum Schutz 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen wird in der Planzeichnung aus den genannten Gründen 

um das gesamte Mischgebiet gelegt.  

Über diese beiden genannten Änderungen (Verschiebung Baugrenze und Textliche Festsetzung 

zum Bodenaustausch im Falle der Anlage von Kinderspielflächen) hinaus erfolgen keine weiteren 

Änderungen am rechtskräftigen Bebauungsplan. 

2.1 Bauliche Nutzung 

Art der baulichen Nutzung 

Das bereits rechtskräftig festgesetzte und bestehende Mischgebiet nach § 6 BauNVO wird im 

Änderungsbereich beibehalten. Tankstellen und Vergnügungsstätten bleiben ausgeschlossen.  

Die Mischgebietsnutzung ist hierbei im Zusammenhang mit der Umgebungsbebauung -auch au-

ßerhalb des Ursprungsbebauungsplans- zu beurteilen. Während im Süden und Westen überwie-

gend Wohnnutzungen anschließen, grenzen im Osten und Norden Gewerbenutzungen unmit-

telbar an den Änderungsbereich an.  

Im nördlichen Bereich des Änderungsbereich wird ein kleiner Teil des Sondergebiets „Einkaufs-

zentrum und großflächige Einzelhandelsbetriebe“ nach § 11 BauNVO übernommen. Dieser stellt 

sich derzeit als Teil einer bewachsenen Böschung dar, die die Höhendifferenz zwischen Sonder-

gebietsnutzung und Mischgebiet angleicht. 

Maß der baulichen Nutzung 

Die bisherige Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 aus dem Ursprungsplan wird bei-

behalten. Die maximale Anzahl der Vollgeschosse beträgt II.  

Die existierenden Höhenbegrenzungen in Form von Trauf- (TH) und Firsthöhen (FH) bleiben be-

stehen. Dabei beträgt die maximale Traufhöhe 242,00 m ü.NN und die maximale Firsthöhe 

248,00 m ü.NN. Die Bezeichnung ü.NN ist mittlerweile veraltet, wird jedoch als Übernahme aus 

dem Ursprungsplan beibehalten. 

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Die Bauweise wird unverändert übernommen und ist als abweichende Bauweise festgesetzt, bei 

der die Festlegungen der offenen Bauweise gelten, die Länge und Breite der Gebäude jedoch 

nicht auf 50 m begrenzt sind. 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch eine Baugrenze festgelegt, die im Rahmen der vor-

liegenden Änderung im Südosten um 18,50 m zurückgenommen wird (s. hierzu unter 2). Der 

Abstand zu öffentlichen Verkehrsflächen beträgt unverändert demnach mindestens 5,0 m. 

Gestaltung baulicher Anlagen 

Die Festsetzungen aus dem vorausgegangenen Bebauungsplan über die Gestaltung der bauli-

chen Anlagen hinsichtlich Material- und Farbwahl der Fassaden und Dachgestaltung werden bei-

behalten. 
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2.2 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Aufgrund der in Kapitel 1.4 und 2 beschriebenen Belastung des Oberbodens, der die Grenzwerte 

für die Anlage von Kinderspielflächen überschreitet, wird in den Bebauungsplan folgende Fest-

setzung aufgenommen: 

„Innerhalb des Mischgebiets im Änderungsbereich ist vor der Anlage von Kinderspielflächen 

oder wenn sensible Nutzungen nicht ausgeschlossen werden können, ein Bodenaustausch in 

den relevanten Flächen vorzunehmen. Hierbei ist der Oberboden bis in eine Tiefe von 0,3 m 

abzutragen und die darunter liegenden Auffüllungen mit unbelastetem Boden in einer Stärke 

von 0,3 m wieder abzudecken.“ 

2.3 Freiflächen 

Grundstücksfreiflächen, Flächen mit Pflanzbindung und zur Anpflanzung von Bäumen 

Im Änderungsbereich sind keine flächenmäßig bedeutsamen Freiflächen vorhanden.  

Entlang der Marienburger Straße gilt es die bereits im vorangegangenen Bebauungsplan festge-

setzte Bepflanzung mit Bäumen weiterhin zu forcieren. Die zeichnerisch festgesetzten Bäume 

können hierbei an die Erschließung angepasst werden. Der angrenzende Teilbereich einer Grün-

fläche mit Sträuchern und Bäumen wird weiterhin zum Anpflanzen festgesetzt, auch wenn auf 

der Fläche (im weiteren Verlauf auch außerhalb des Änderungsbereich Pflanzungen mit Gehöl-

zen vorgenommen wurden).  

2.4 Erschließung: Verkehr 

Die Erschließung des Änderungsbereichs wird bereits durch die Marienburger Straße sicherge-

stellt. Die Zufahrt zum Grundstück Marienburger Straße 9 liegt außerhalb des ehemaligen De-

poniekörpers, es besteht daher kein Anpassungsbedarf. 

2.5 Erschließung: Ver- und Entsorgung 

Der Änderungsbereich ist bereits an das bestehende Ver- und Entsorgungsleitungsnetz ange-

schlossen. Jedoch können Anpassungen der Hausanschlüsse erforderlich sein, wenn diese im 

beschädigten östlichen Teil des Baukörpers in das Gebäude geführt wurden. 

2.6 Flächenbilanz 

Geplante  

Flächennutzung 

Flächengröße 

(überschlägig) 

Fläche Mischgebiet (MI) 

davon überbaubare Fläche (GRZ 0,6) 

davon nicht überbaubare Grundstücksfläche 

Fläche Sondergebiet (SO) 

Fläche Grünflächen 

ca. 2.420 m² 

ca. 1.452 m² 

ca. 1.143 m² 

ca. 119 m² 

ca. 43 m² 

Summe 2.582 m² 
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3 Umweltschützende Belange 

Wie bereits dargestellt erfolgt durch die 2. Änderung des Bebauungsplans lediglich eine Verklei-

nerung der überbaubaren Grundstücksfläche sowie eine Ergänzung der Textlichen Festsetzung 

aufgrund einer geringfügigen Belastung des Oberbodens (s. nachfolgender Absatz). Die östliche 

Baugrenze wird um ca. 18,5 m nach Westen verschoben, um eine Überbauung mit Wohn- oder 

Gewerbegebäuden oberhalb des Deponiekörpers zu verhindern, da die Tragfähigkeit hierfür 

nicht gegeben ist. Das Bodengutachten empfiehlt hierbei den Abriss des betroffenen Gebäude-

teils. Der östliche Grundstücksteil kann weiterhin für Stellplätze (wie bereits im Bestand) und 

Nebenanlagen genutzt werden. Die Erschließung des Grundstücks ist ebenfalls bereits vollzogen. 

Auch das Maß der baulichen Nutzung bleibt unverändert erhalten. Dementsprechend findet 

keine Neuinanspruchnahme von Flächen statt, wodurch keine weiteren Eingriffe entstehen.  

Bei den Bodenproben wurde eine Überschreitung des Prüfwertes gemäß BBodSchV für Kinder-

spielflächen bei Benzo(a)pyren festgestellt. Die Prüfwerte von Wohnflächen und Gewerbeflä-

chen werden eingehalten, jedoch fallen unter Kinderspielflächen auch solche in privaten Gärten, 

bei denen Kinder oralen Kontakt haben könnten.  Aus der Beprobungstiefe schließt der Gutach-

ter, dass nicht die Deponie die Ursache für die Überschreitung des Prüfwerts ist, sondern ver-

mutlich die Auffüllung der Grünflächen nach dem Bau des Gebäudes. Daher ist vor der Anlage 

von Kinderspielflächen der Oberboden der relevanten Flächen bis in eine Tiefe von 0,3 m auszu-

tauschen ist. Eine entsprechende Flächenabgrenzung für Vorkehrungen zum Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen wird in der Planzeichnung um das gesamte Mischgebiet gelegt und 

eine entsprechende textliche Festsetzung sowie ein Hinweis ergänzt.  

Mit den Inhalten der 2. Änderung des Bebauungsplans wird insofern die Anforderungen an die 

Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse entsprochen. Festsetzungen, die negative Auswir-

kung auf die Belange von Natur und Umwelt haben, werden im Rahmen der 2. Änderung nicht 

getroffen. 

Zusammenfassend erscheint die Bebauungsplanänderung somit hinsichtlich der konkreten Pla-

nungsinhalte auch in Hinblick auf potenzielle Umweltauswirkungen sachgerecht. 
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4 Anhang:  

Ursprungsbebauungsplan Nr. 35 „Ascheröder Straße“ aus dem Jahr 2003 

 

 
Planzeichnung aus Bebauungsplan Nr. 35 „Ascheröder Straße“ mit Lage des Änderungsbereichs (roter 

Kreis) 
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